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SOWI-Prüfungsamt am 14. und 
15.04.2011 geschlossen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kriterien für die Genehmigung 
der Arbeitspraxis in den BW-
Studienplänen definiert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Studierende! 
 
 
 
 
Hiermit schicke ich Ihnen meinen obligatorischen Newsflash, den ersten im neuen Jahr 2011, aller-
dings noch zeitgerecht vor Abschluss des laufenden Wintersemesters. Im vorliegenden Newsflash 
informiere ich Sie über folgende Bereiche: 
 
 

1. Fachprüfung im MA-BW und Masterprüfung im MA-Soziologie sowie MA-
Wipäd  

2. Termine und LV-Anmeldung für das Sommersemester 2011 
3. Reihungsverfahren an der SOWI – LV-Zuteilung 
4. Elektronische Prüfungen 
5. Änderungen von Studienplänen mit dem Studienjahr 2011/12 
6. ECTS-Splitting 
7. Fristenlauf bei Anmeldung zur kommissionellen Prüfung 
8. Arbeitspraxis gemäß § 16 Satzungsteil Studienrechtliche Bestimmungen 

neu 
9. Neue Vorsitzende der Curriculakommissionen 

 
 

1. Fachprüfung im MA-BW und Masterprüfung im MA-
Soziologie sowie MA-Wipäd  

 
Im Curriculum MA-BW ist eine Fachprüfung (in der Regel mündlich) vorgesehen, die von einem Prü-
fer/einer Prüferin abgenommen wird. In den Curricula MA-Soziologie und MA-Wipäd sind mündliche 
Masterprüfungen vorgesehen, die entsprechend der Bestimmungen in den Studienplänen kommis-
sionell abzuhalten sind. Diese Fach- und Masterprüfungen werden ab diesem Studienjahr einheitlich 
an der SOWI organisiert. Es wird die gesetzlich erforderlichen sechs Prüfungswochen im Studienjahr 
geben, Ablauf, Prüfungszeit und Prozedere für die Anmeldung sowie die entsprechenden Formulare
sind bereits festgelegt. Alle Infos zu den Fach- und Masterprüfungen sowie die entsprechenden 
Formulare finden Sie auf unserer Dekanatswebpage unter Studium als Download www.uni-
graz.at/sowi (Stand: Jänner 2011). 
 
 

2. Termine und LV-Anmeldung für das Sommersemester 
2011 

 
Für das kommende Sommersemester 2011 gelten folgende Fristen respektive Zeiten: 
Anmeldezeitraum: 17.02. – 27.02.2011 
Zuteilungswoche: 28.02. – 04.03.2011 
Prüfungswoche: 28.02. – 04.03.2011 
LV-Beginn:  ab Mo. 07.03.2011 
 
Im Detail dazu: Wie im letzten Sommersemester haben wir auch diesmal den Beginn für die LV-
Anmeldung um Mitte Februar – 17. Februar 2011 – festgelegt. Für die Staffelung der exakten Anmel-
deuhrzeiten sei an dieser Stelle auf folgenden Link verwiesen:  
http://www.uni-graz.at/budwww/budwww_studierende/content-2.budwww-anmeldungstermine 
(Stand: 14.01.2011) 
 
Auch dies ist gleich wie in den letzten Semestern – die Anmeldung wird aus Performancegründen 
gestaffelt sein, d.h. die einzelnen Institute öffnen im Halbstundentakt ihre LV-Anmeldung. Es soll da-
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Luftbild des Campus 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beachten Sie das eigene 
Zeitfenster zur weiteren LV-
Anmeldung bei Dummy-
Fixplatz! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LV-Anmeldung im 
Sommersemster 2011 

Anmeldezeitraum: 
17.2.-27.2.2011 

Zuteilungswoche: 
28.02. – 04.03.2011 
Prüfungswoche: 

28.02. – 04.03.2011 
LV-Beginn: 

ab Mo. 07.03.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mit erreicht werden, dass kein gleichzeitiger Run auf alle Lehrveranstaltungen aller SOWI-Institute 
entsteht. Anmeldebeginn bedeutet natürlich auch, dass Sie sich im vorgegebenen Anmeldezeit-
rahmen auch wieder abmelden können. Es ist eine Anmeldung auf Wartelistenplätze, also bitte kein 
Stress bei der Anmeldung! Bitte melden Sie sich für alle LVs an, die Sie im kommenden Semester
belegen wollen, auch für Vorlesungen. Das Ende der Anmeldung ist mit 27. Februar 2011, 24 Uhr,
festgelegt. D.h. bis zu diesem Zeitpunkt ist ein An- und Abmelden zu und von Lehrveranstaltungen 
möglich. Ausnahmen sind wiederum die Vorlesungen: Die Anmeldungen für Vorlesungen bleiben
bis zum Ende der Nachfrist zur Inskription (30. April 2011) offen. Für alle Infos rund um die LV-
Anmeldung auf der SOWI lesen Sie bitte den Leitfaden zur Benutzung von UNIGRAZonline als Down-
load auf unserer SOWI-Dekanatswebpage www.uni-graz.at/sowi (Stand: Jänner 2011) 
 
Beurteilungen: Für Lehrveranstaltungen aus dem WS 10/11, die als Voraussetzungen notwendig sind,
wurden die Lehrenden ersucht, die Noten bis allerspätestens 15.02.2011 in UNIGRAZonline einzutra-
gen.  
 
 

3. Reihungsverfahren an der SOWI – LV-Zuteilung 
 
Anmelde-, Reihungs- und Vergabemodi (SOWI 1, SOWI 2 und SOWI 3) bleiben gegenüber dem Vor-
semester grundsätzlich unverändert. Die Restplätze werden, so wie im abgelaufenen Wintersemes-
ter, wieder über UNIGRAZonline vergeben – Restplätze gibt es nur mit Voraussetzungen. 
 
Das Reihungsverfahren SOWI 3 – ein Prioritätensystem insbesondere gedacht für die SBWL im BA-BW 
und im MA-BW – wird seit dem Wintersemester 10/11 eingesetzt. Die erste Vergabe über SOWI 3 im
Wintersemester 10/11 ist ohne Probleme über die Bühne gegangen. Für das Sommersemester 2011 
sind bei der Vergabe über SOWI 3 folgende Schritte zu beachten: 
 
Haben Sie im laufenden BA-BW oder MA-BW bereits eine SBWL im letzten Semester bzw. Studienjahr 
begonnen, aber noch keinen Fixplatz in der Dummy-LV der SBWL, dann kommen Sie in der Anmel-
dezeit bitte zu uns ans Dekanat, denn wir werden uns darum bemühen, dass Sie je nach LV-
Angebot auch Ihre begonnene SBWL fertigmachen können. Dieses Service wird von uns nur mehr
für das kommende Sommersemester und für Studierende in den laufenden Curricula (BA-BW W09 
und MA-BW W09) sichergestellt werden, denn diese brauchen immer eine vollständige SBWL, d.h.
alle LV der SBWL. Studieren Sie in einem auslaufenden Studienplan, dann brauchen Sie im Allgemei-
nen immer nur einzelne LV aus der jeweiligen SBWL (in der Regel zwei LV). 
 
Die Vergabe der freien Plätze der Dummy-LV läuft in kommenden SoSe 2011 wie folgt ab (das ist ein 
abgeänderter Modus gegenüber dem Wintersemester): Es werden am Montag in der Zuteilungs-
woche alle zur Verfügung stehenden Plätze in den Dummy-LV vergeben. D.h. es werden in einer 
einzigen Vergaberunde über das Reihungsverfahren SOWI 3 alle Plätze in den Dummy-LV der SBWLs 
vergeben. Für Sie bedeutet das, dass eine Vergabe nach SOWI 3 nur in Kombination mit den zur 
Verfügung gestellten Prioritäten erfolgt. Aus diesem Grund bitten wir Sie bei der Anmeldung die Prio-
ritäten zu nutzen und auch zu setzen. Setzen Sie keine Prioritäten, werden Sie für das Reihungsver-
fahren bzw. die Vergabe nicht berücksichtigt. 
 
Über die Härtefallvergabe werden im SoSe 2011 keine Dummy- bzw. SBWL-Plätze vergeben. Wie 
auch schon im WS 2010/11 gilt, dass Sie sich über die Restplatzvergabe nicht zur Dummy-LV einer 
SBWL anmelden können. Studierende, die einen Fixplatz in einer Dummy-LV erhalten haben, sich 
aber nicht zu realen LV der SBWL im selben Semester anmelden und somit einen Dummy-Platz blo-
ckieren, werden vom Dummy-Fixplatz wieder abgemeldet. 
 
 

4. Elektronische Prüfungen 
 
Bei den elektronischen Prüfungen wurden bisher im AFI und unseren Sprachlaborräumen an der 
SOWI 10.812 Studierende (verteilt über sechs Prüfungstermine) geprüft. Das Anmelde- und Antritts-
verhalten der Studierenden hat noch hohe Verbesserungspotentiale, denn fast 1/3 der angemelde-
ten Studierenden erschien nicht zur Prüfung. Derzeit läuft unter der Leitung von Fr. Dr. Kapper (ZID)
die Umstellung des Prüfungsprogramms auf eine neue Version, d.h. der Prüfungstermin im Jän-
ner/Februar soll schon mit der neuen Version durchgeführt werden. Wenn alles planmäßig läuft, soll 
diese Versionsumstellung mit dem kommenden Prüfungstermin Ende Jänner/Anfang Februar abge-
schlossen sein.  
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In der Überarbeitung des 
Leitfadens zur Benutzung von 
UNIGRAZonline im Rahmen 
der LV-Anmeldung finden Sie 
die Erläuterungen zum 
Reihungsverfahren SOWI 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle Informationen zu Fach- 
bzw. Masterprüfungen finden 
Sie auf der Dekanatswebpage 
www.uni-graz.at/sowi unter 
Studium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Änderungen von Studienplänen mit dem Studienjahr 
2011/12 

 
Derzeit befinden sich die Studienpläne BW, VWL, Wipäd – BA und MA – in Überarbeitung. Damit wird 
u.a. in den Studienplänen BA-BW und BA-VWL die Studieneingangs- und Orientierungsphase (§ 66 
UG 02 – Änderung) integriert. Diese Änderungen werden umfassende Änderungen darstellen. Eine 
umfassende Änderung bedeutet, dass alle Studierenden, die zu Beginn des WS 2011/2012 zu einem
solchen BA-Studium an unserer Fakultät NEU zugelassen werden, dem jeweiligen neuen Curriculum
unterstellt sein werden, d.h. ausschließlich in die neuen BA-Curricula zugelassen werden. Für alle 
bereits gemeldeten Studierenden in den bestehenden BA-Curricula der BW und VWL gelten Über-
gangsfristen, welche im Regelfall Mindeststudiendauer + gesetzliche Toleranzsemester umfassen. Die
Änderungen im MA-BW und MA-Wipäd sind nur im geringfügigen Ausmaß vorgenommen worden, 
sodass von einer kleinen Reform ausgegangen werden kann, d.h. die Studienpläne werden „ausge-
tauscht“. 
 
Exkurs – geplante Änderungen des UG: Es ist Linie unserer Universtiät, dass es, bevor nichts genaue-
res zur Stellungnahme zu den geplanten Änderungen oder überhaupt der letztgültige Stand der
geplanten Änderungen des UG bekannt ist bwz. bevor es nicht eine Aufforderung zur Stellungnah-
me gibt, keine wie auch immer gearteten Interpretationen oder verbindlichen Aussagen dazu sei-
tens der Universität geben wird. Alle diesbezüglich laufenden Prozesse (z.B. Änderungen der Curricu-
la an der SOWI) orientieren sich an der derzeit gültigen Rechtslage und werden im vorgesehenen
Verlauf weitergeführt. Sollte es dann doch noch im Frühjahr/Sommer zu gesetzlichen Änderungen 
kommen, wird Sorge dafür getragen, dass es jede mögliche Unterstützung gibt, um die Änderungen 
der Curricula zu adaptieren. 
 
 

6. ECTS-Splitting 
 
Ich möchte hiermit nur nochmals darauf hinweisen, dass es Linie der Universität ist, ECTS-Punkte nicht 
zu splitten. Dies bedeutet, wenn es bei Anerkennungen zu ECTS-Differenzen kommen sollte, dann
können die „übrigen“ ECTS nicht einfach gesammelt und im Block dann für eine LV oder freie Wahl-
fächer anerkannt werden. Es gibt ausnahmslos kein ECTS-Splitting.  
 
 

7. Fristenlauf bei Anmeldung zur kommissionellen Prü-
fung 

 
Ein weiterer Hinweis bzw. eine Erinnerung: Wenn Sie sich zu einer kommissionellen Prüfung (3. und 4.
Wiederholung einer Prüfung oder Anmeldung zur Masterprüfung) anmelden, dann hat dies persön-
lich am SOWI-Dekanat zu erfolgen. Die Anmeldefristen zu den jeweiligen Prüfungen werden immer
in UNIGRAZonline bekanntgegeben. Ende der Anmeldefrist bedeutet, dass um 12 Uhr Mittag An-
nahmeschluss am Schalter unseres Dekanats ist. Zusendungen auf elektronischem, klassischem pos-
talischem Weg bzw. durch Einwerfen in den Briefkasten des SOWI-Dekanats werden nicht ange-
nommen – die Anmeldung zu kommissionellen Prüfungen hat ausnahmslos persönlich am Schalter 
des Dekanats zu erfolgen. 
 
 

8. Arbeitspraxis gemäß § 16 Satzungsteil Studien-
rechtliche Bestimmungen neu 

 
Da es in jüngster Zeit diesbezüglich verstärkt Anträge gab, bei denen die Erfordernis „hat in sinnvoller 
Ergänzung zum Studium zu stehen“ (§ 16 Satzungsteil Studienrechtliche Bestimmungen) nicht immer
erfüllt schien, wurden von der Curricula-Kommission Betriebswirtschaft folgende Kriterien zur Ge-
nehmigung der Arbeitspraxis festgelegt: 
 

 Eine problemlose Genehmigung kann immer dann erfolgen, wenn es sich entweder um 
ein Auslandspraktikum oder um ein strukturiertes Praktikum handelt, dessen Absolvierung 
als kompetitiv angesehen werden kann (z.B. im Rahmen einer internationalen Unterneh-
mensberatung, Wirtschaftsprüfung). 

 In allen anderen Fällen kommen folgende kriterien kumulativ zur Anwendung:
es handelt sich um ein zeitlich begrenztes Praktikum, nicht um eine laufende Berufstätig-
keit. Vom/Von der Studierenden ist eine genaue Beschreibung der zu leistenden Tötigkei-
ten vorzulegen. 
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RESOWI: Bauteil G Glasrundung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Tätigkeiten im Rahmen der Berufspraxis müssen so gestaltet sein, dass die Ausübung einer Ar-
beitspraxis auch entsprechend der Satzungsbestimmungen „in sinnvoller Ergänzung zum Studium“
steht, d.h. ein entsprechendes Niveau aufweist. 
 
 

9. Neue Vorsitzende der Curriculakommissionen 
 
Im laufenden Wintersemester wurden alle Curriculakommissionen neu konstituiert und es wurden 
auch neue Vorsitzende für die jeweilige Curriculakommission gewählt. In der Folge nun die Auflis-
tung der neuen (alten) Vorsitzenden der Curriculakommissionen an der SOWI: 
 
Doktorat SOWI: Univ.-Prof. Dr. Klaus KRAEMER 
BW: Mag. Dr. Roland KÖNIGSGRUBER 
Soziologie:  ao.Univ.-Prof.Dr. Christian FLECK  
VWL: Ass.-Prof. Mag. Dr. Ing. Rudolf DUJMOVITS 
WIPÄD: Mag. Dr. Peter SLEPCEVIC-ZACH  
Global Studies:  o.Univ.-Prof.DDr. Gerald SCHÖPFER 
 
 
 
 
 
Liebe Studierende, soviel als Information gleich zu Beginn im neuen Jahr. Ich wünsche Ihnen noch 
einen erfolgreichen Semesterverlauf und einen guten Semesterabschluss. 
 
 
Mit besten Grüßen 
 
Michaela Stock 
 
 
 


